
Gemeinde

Wongen- Brüllisellen

PROTOKOLL

Gemeindeversommlung

28. September 2021 Itg.+s bis 20.50 Uhr lGsellhof, Brüttisellen
Vorsitz: Morlis Dürst, Gemeindeprösidentin
Stimmenzöhlende: Gobriele Stoub, Brüttisellen Tiziono Meier, Wongen
Protokoll: Heidi Duttweiler Geschöftsleiterin

Geschöfle: l. Teilrevision des Verkehrsrichtplons
2. KommunolerMehrwertousgleich
3. Erloss Fondsreglementzum kommunolen Mehrwertousgleich
4. Anfrogen noch $ I Z des Gemeindegesetzes

Die formelle Eröffnung wird von Gemeindeprösidentin Morlis Dürst vorgenommen. Sie erlöutert den
Anwesenden die oufgrund der Coronopondemie notwendigen Schutzmossnohmen. welche es on-
lösslich der heutigen Versommlung einzuholten gilt.

Als Göste onwesend und für Auskünfte zur Verfügung stehen Clous Wiesli. Leiter Plonung und lnfro-
struktur (Geschöft Nr. I bis 3), sowie Mirjom Hilti, Leiterin Prösidioles, welche die Geschöftlseiterin un-
terstützt.

Als Pressevertreterin onwesend ist Selino Moriggl, welche für den Kurier Bericht erstotten wird.

Morlis Dürst weist ouf die ordnungsgemösse Publikotion und Aktenoufloge hin. Nichtstimmberech-
tigte bittet sie, ouf den seporoten Göstestühlen Plolzzu nehmen und sich der Stimme zu entholten.

Als Stimmenzöhlende werden vorgeschlogen und ols gewöhlt erklört:

l. Tiziono Meier, Wongen

2. Gobriele Stoub, Brüttisellen

Die Stimmenzöhlenden stellen die Anwesenheit von 42 Slimmberechligten fest.
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Geschötl Nr. I / Teilrevision des Verkehrsrichlplons

I ErlöulerungendesRessortvorstehers

Morco Gommo, Ressortvorsteher Hochbou und Plonung, erlöulert die Vorloge onhond einer Prö-
sentotion im Detoil und stülzt sich dobeiouf den beleuchtenden Bericht der Einlodungsbroschüre
zur Gemeindeversommlung.

2 Antröge des Gemeinderols

L Die Teilrevision Verkehrsrichtplon wird festgesetzt.

2. Dem Mitwirkungsbericht gemöss $ 7 Abs.3 des Plonungs- und Bougesetzes (PBG) wird zuge-
stimmt.

3. Der Bericht gemöss Arl.47 der Roumplonungsverordnung (RPV) wird zur Kenntnis genommen.

4. Der Gemeinderot wird ermöchligt, ollföllige geringfügige Anderungen, welche sich im Ge-
nehmigungsverfohren beider Boudirektion des Kontons Zürich ergeben, in eigener Kompe-
tenz vorzunehmen.

Der Plonungsbericht konn online ouf der Homepoge oder om Scholter eingesehen werden

3 Anlrog der Rechnungsprüfungskommission

Der kommunole Verkehrsrichtplon ist ein wichtiger Bestondteil der kommunolen Roumplonung. Er

konkretisiert die Vorgoben des kontonolen und regionolen Richtplons. Die Gemeinde Wongen-Brüt-
tisellen verfügt über einen rechlsgültigen kommunolen Verkehrsplon ous dem Johr 2006. Mit dem
Mosterplon 2016 legte der Gemeinderot unter onderem die Fortschreibung der kommunolen Ver-
kehrsplonung zur Verbesserung des Strossennetzes im Hinblick ouf künftige Herousforderungen fest.
Doher wurden die im Mosterplon 2016 festgehollenen Grundsötze in den Verkehrsrichtplon oufge-
nommen.

Der Gemeinderot empfiehlt doher den Stimmberechtigten, der Vorloge zuzustimmen

Die Rechnungsprüfungskommission Wongen-Brüttisellen hot dos Geschöft geprüft. Die Teilrevision
steht im Einklong mit übergeordneten regionolen und kontonolen Vorgoben sowie in Übereinstim-
mung mit dem kommunolen Mosterplon2Ol6.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversommlung doher, die Vorloge onzu-
nehmen.

4 Dos Wesentliche in Kürze

- Der kommunole Verkehrsrichtplon ist ein wichtiger Bestondieil der kommunolen Roumplonung.

- Der rechtsgültige kommunole Verkehrsrichtplon stommt ous dem Johr 2006 und muss zwingend
oktuolisiert werden.

- Der neue kommunole Verkehrsrichtplon beinholtet die übergeordneten Rohmenbedingungen
von Konton und Region. Zudem ist der Mosterplon 2016 - und die verschiedenen Teilrevisionen
der Nutzungsplonungen - berücksichtigt worden.

5 Ausgongsloge

Der kommunole Verkehrsrichtplon ist ein wichtiger Bestondteil der kommunolen Roumplonung. Er

konkretisiert zum einen die Vorgoben des konlonolen und regionolen Richtplons. Zum onderen ent-
höll er die kommunolen verkehrlichen Festlegungen und ist noch der kontonolen Genehmigung
behördenverbindlich - ouch für den Konton. Domit ist er ein zentroles lnstrument für die Belonge
des Verkehrs in nochgelogerten Plonungen und Verfohren (Nutzungs- und Sondernutzungsplonun-
gen und domit ouch für Boubewilligungen, Plonungen für Strossen, Velo- und Fusswegnetze). Aus-
serdem erfüllt er bei der Abstimmung von Siedlung und Verkehr eine wichtige Aufgobe.
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Die Gemeinde Wongen-Brüttisellen verfügt über einen rechtsgültigen kommunolen Verkehrsplon
ous dem Johr 2006. Mit dem Mosterplon 2016 legte der Gemeinderot unter onderem die Fortschrei-
bung der kommunolen Verkehrsplonung zur Ertüchtigung des Strossennetzes im Hinblick ouf zukünf-
tige Herousforderungen fest. Die Teilbereiche wurden mit dem Mossnohmenpoket 3 ,,Teilrevision
Verkehrsplon" im Mosterplon 2016 festgeschrieben. Diesbezüglich gilt es nun, die im Moster-
plon 2016 festgeholienen Grundsötze in den Verkehrsrichtplon oufzunehmen. Die frühere Absicht
bezüglich einer ,,Umfohrungsstrosse Brüttisellen" fond sowohl ouf regionoler wie ober ouch ouf kon-
tonoler Ebene keine Unterstützung. Diese ldee wurde desholb nicht mehr weiterverfolgt.

6 GesomtverkehrsstrotegiegemössMosterplonVerkehr2030

Mit geeigneten Mossnohmen ist dos vorgegebene ModolsplitZiel (Verteilung des Tronsportoufkom-
mens ouf verschiedene Verkehrströger oder Verkehrsmittel) der Region zu erreichen, indem der An-
teil des motorisierten lndividuolverkehrs (MlV) gesomthoft 45 % nicht überschreiten dorf.

lm Roum Bossersdorf, Dietlikon und Wongen-Brüttisellen stehen zudem verschiedene lnfrosfrukturvor-
hoben on (Brüttenertunnel, Glottoloutobohn) oder sind geplont (Verlöngerung Glottolbohn, kom-
munole Erschliessungsstrosse). Domit verbunden wird es grosse Verönderungen in der Londschoft.
deren Quolitöt und Zugönglichkeit geben. Dos Agglomerotionsprogromm Stodt Zürich - Glottol gibt
unter onderem vor, doss durch lnfrostrukturvorhoben im Roum Bossersdorf, Dietlikon und Wongen-
Brüttisellen die Vernetzungskorridore sichezustellen und die Londschoft zu strukturieren sind.
Mit dem Mosterplon 20l6,Zielbild Verkehr 2030, hot der Gemeinderot Wongen-Brüttisellen ein long-
fristiges Plonungsinstrument zur Hond. Dorin sind insbesondere wichtige Sommel-/Houpterschlies-
sungsstrossen konzeptionell bezeichnel - in Anlehnung on die longfristige Siedlungsentwicklungs-
strotegie der Gemeinde.

7 Anderungen im kommunolen Verkehrsrichtplon

Beider Überprüfung des kommunolen Verkehrsrichtplones wurden die übergeordneten regionolen
und kontonolen Vorgoben berücksichtigt und dorin oufgenommen. Speziellwurden die bestehen-
den Fuss- und Veloverbindungen überprüft und ongeposst. Der Anteil des Fussverkehrs betrögt bei-
nohe 40% der töglichen Fortbewegung. Ein direktes, sicheres und ottroktives Fussweg- und Velonetz
dient der Bevölkerung nicht nur zur Fortbewegung, sondern ouch zur Erholung. Sie trogen doher
entscheidend zur Stondortquolitöt einer Gemeinde bei. Folgende Neueintröge wurden oufgenom-
men:

Lückenschluss Neu-/Förliwiesen. Gebiet Mitte
Erschliessungsstrosse im Gebiet Milte zur Schliessung der Netzlücke

Umlegung Stotionsstrosse
Erschliessungsslrosse entlong Schulhous Bruggwiesen

Beruhigung Holdenstrosse
Erschliessungsstrosse gemöss Verkehrsplon2006 zwischen Knoten Stotionsstrosse/Holdenstrosse
und Friedhofsknoten oufheben (Abklossierung)

Voriontenföcher Südstrosse
Eintrog Erschliessungsstrosse gemöss Verkehrsplon2006 (geplonte Erschliessungsstrosse) um ol-
lernotive Routenführungen ergönzen (Voriontenföcher Mosterplon)

lnnovotionspork - Flugplotzrond
Eintrog Fuss- und Rodweg

Linienführung GlottolbohnPLUS
Eintrog Linienführung gemöss übergeordneter Plonung (kontonoler Richtplon)

Mossnohmen ous der Verkehrsstudie (Mobilitötskonzept)
Sicherung von wichtigen Longsomverkehrsverbindungen (Rössliweg), Veloobstellplötze für E-

Bike, und Veloporkierungsonlogen

Fortschreibung der eingeführten Tempo-30- und Tempo-2O-Zonen
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8 Schlusswort des Gemeinderotes

Dos Gesomtverkehrskonzept wurde im Johr 2009 finolisiert. Dorouf bosierend wurde der Moster-
plon 2016 erorbeitet und ein Mobilitötskonzept entwickelt. Folglich ist die Überorbeitung des kom-
munolen Verkehrsrichtplones die logische Konsequenz. Durch den zunehmenden Siedlungsdruck
und die knoppen Verkehrskopozitöten. ist es wichtig, die rechtlichen Grundlogen frühzeitig zu si-

chern.

Der Gemeinderot erochtet die Teilrevision zum kommunolen Verkehrsrichtplon ols sinnvoll. Der Ge-
meinderot steht doher mit voller Übezeugung hinter den Anderungen und empfiehlt den Stimmbe-
rechtigten, der Vorloge zuzustimmen.

9 Diskussion

Hubert Koller. SVP-Prösident, verlongt dos Wort. Die SVP sieht keine Notwendigkeit für einen neuen
kommunolen Verkehrsrichtplon. Sie befürchtel, doss Strossen obgeriegelt werden. Die Hol-
denstrosse soll so bleiben, wie sie ist. Er stellt folgenden Antrog:
Nur dringende Strossen, welche wirklich Durchgongsstrossen sind, dürfen obgeriegelt werden. Keine
Abklossierung der Holdenstrosse.

Clous Wiesli. Leiter Plonung und lnfrostruktur erklört, doss mit dem Verkehrsrichtplon noch keine Pro-
jekte genehmigt werden. Es sind keine Strossenschliessungen geploni. Die Strossenprojekte werden
erst noch ousgeorbeitet und den Stimmbürgern vorgelegt. Die Holdenstrosse muss soniert werden.
Der Schulweg wird ober dort bleiben und die Verkehrssicherheit wird im Projekt geprüft.

Morlis Dürst frogt noch, ob ouch noch der Erklörung von Clous Wiesli om Antrog festgeholten wird
und wie der Antrog konkret loutel.

Hubert Koller hölt om Antrog fest. Der konkrete Anlrog loutet:
Keine Abklossierung der Holdenstrosse.

Morlis Dürst nimmt den Antrog in dieser Form entgegen.

Georges Ulrich möchte wissen, wie hoch in etwo die Kosten für die Förlibuckstrosse ousfollen wer-
den.

Ressortvorsteher Morco Gommo schötzt die Kosten ouf co.3 Mio. CHF. Er erklört, doss die Vorfinon-
zierung über die Gemeinde erfolgt.

Morlis Dürst ergönzt, doss die lnveslitionen bereits in der Finonzplonung der nöchsien ocht Johre
oufgenommen ist.

Emil Rebsomen, Vertreler der FDP, begrüsst den Vorschlog des Gemeinderotes und empfiehli den
Stimmbürgern im Nomen seiner Portei, den Verkehrsrichtplon onzunehmen.

Joe Stöckliverlongt dos Wort. Der Ausbou der Förliwiesenstrosse ist nichts Neues. Er befürchtet, doss
die Strosse, insbesondere der Knotenpunkt ouf die Stotionsstrosse. nicht optimolgenügen wird und
möchte wissen, wie diese Themotik gelöst wird.

Ressortsteher Morco Gommo erklört, doss in der Gesomtplonung mit Abklossierung Holdenstrosse
und Förliwiesenstrosse genou geklörl wird, welche Kopozitöi der Knotenpunkt hot und wos boulich
genou notwendig ist. Es können diesbezüglich im Moment noch keine Aussogen gemocht werden

Morlis Dürst ergönzt, doss eine gesomthofte Plonung des Gebiets, unter Miteinbezug der Friedhof-
kreuzung erfolgt.

Dos Wort wird nicht weiter gewünscht
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Abstimmung Anderungsonlrog Hubert Koller - Keine Abklossierung der Holdenslrosse:
Der Antrog von Huber Koller wird mit grossem Mehr on Nein-Stimmen gegenüber 3 Jo-Stimmen ob-
gelehnl.

l0 Schlussobslimmung

Die Gemeindeversommlung fosst grossmehrheitlich und ohne Gegenstimme folgenden

BESCHLUSS

Der Vorloge über die Teilrevision des Verkehrsrichtplons wird zugestimmt
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Geschött Nr.2 / Kommunoler Mehrwertousgleich

I ErlöuterungendesRessortvorslehers

Morco Gommo, Ressortvorsteher Hochbou und Plonung, erlöutert die Vorloge onhond einer Prö-
sentotion im Detoil und stützt sich dobei ouf den beleuchtenden Bericht der Einlodungsbroschüre
zur Gemeindeversommlung.

Antröge des Gemeinderols

Der Teilrevision der Bou- und Zonenordnung ,,kommunoler Mehrwertousgleich" wird zuge-
stimmt.

2. Der Bericht gemöss Art.47 der Roumplonungsverordnung (RPV) wird zur Kenntnis genommen

3. Der Gemeinderot wird ermöchtigt, ollföllige geringfügige Anderungen, welche sich im Ge-
nehmigungsverfohren beider Boudirektion des Kontons Zürich ergeben, in eigener Kompe-
tenz vozunehmen.

Der Plonungsbericht konn online oder om Scholter eingesehen werden.

3 Antrog der Rechnungsprüfungskommission

lm revidierten kontonolen Roumplonungsgesetz wird vorgeschrieben. doss Ein- und Aufzonungen
im Bereich der Nutzungs- und Sondernutzungsplonung mehrwertousgleichspflichtig sind. Domit die-
ser Mehrwert obgeschöpft werden konn, ist eine gesetzliche Grundloge in der kommunolen BZO zu
schoffen. Der Gemeinderot unterbreitet der Stimmbevölkerung eine Anderung der BZO mit Einfüh-
rung einer Mehrwertobgobe im Umfong von 40 % des um CHF 100'000 geküzten Mehrwerts und
einer Freiflöche von l'200 mz. Die beontrogten Anpossungen der BZO sind in Übereinstimmung mit
der kontonolen Mehrwertousgleichsgeselzgebung.

Der Gemeinderot empfiehlt desholb den Stimmberechiigten. der Vorloge zuzustimmen.

Die Rechnungsprüfungskommission Wongen-Brüttisellen hot dos Geschöft geprüft. Die beontrogten
Anderungen liegen im Rohmen der kontonolen Vorgoben und richten sich noch den Musterbestim-
mungen des Kontons zur Regelung der Mehrwertobgobe.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversommlung, die Vorloge onzuneh-
men.

4 Dos Wesentliche in Kürze

- Die Zürcher Stimmbevölkerung hot dos revidierle eidgenössische Roumplonungsgesetz mit
einem Jo-Stimmenonteil von über 71 % ongenommen. um die Zersiedelung einzudömmen.

- lm revidierten Roumplonungsgesetz wird vorgeschrieben, doss Ein- und Aufzonungen im Be-
reich der Nutzungs- oder Sondernulzungsplonung mehrwertousgleichspflichtig sind.

Plonungsvorteile für die Grundeigentümer entstehen einzig oufgrund von stoollichem Hon-
deln, z.B. bei Auf- und Umzonungen. Solche Plonungen ziehen in der Regel Kosten für Er-

schliessung und ondere öffentliche lnfrostrukturen noch sich, die von der öffenllichen Hond
bezohlt werden.

Domit die Gemeinde eine Mehrwertobgobe obschöpfen oder einen stödteboulichen Ver-
trog mit den betroffenen Grundeigentümern obschliessen konn, muss die Ausgleichspflicht in
der kommunolen Bou- und Zonenordnung (BZO) veronkert sein.

- Der Stimmbevölkerung wird eine Mehrwertobgobe von 40% des um CHF 100'000 geküzlen
Mehrwerts mit einer Freiflöche von l'200 mz beontrogt.
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5 Ausgongsloge

ln den letzten Johren wurden im Konton Zürich richtungsweisende Entscheide für die Roumentwick-
lung geföllt. Mit der Annohme des revidierten Roumplonungsgesetzes om 3. Möz 2013 brochte die
Zürcher Stimmbevölkerung deutlich - mit einem Jo-Stimmenonteil von über 71 %- zum Ausdruck,
doss die Zersiedelung eingedömmt werden soll. Der Kontonsrot hot den überorbeiteten kontonolen
Richtplon om lB. Mö22014 festgesetzt und domit die Richtung der zukünftigen röumlichen Entwick-
lung im Konton Zürich vorgegeben. Am 29. April 2015 hot der Bundesrot den Richiplon in Überein-
stimmung mit dem revidierten Bundesgesetz über die Roumplonung (RPG) genehmigl. Durch die
Überorbeitung des kontonolen Richtplons wurde dos Siedlungsgebiet im Konton Zürich optimiert
und obschliessend festgelegt. Dos Siedlungsgebiet wurde dobei insgesomt nicht weiter ousge-
dehnt. lm Gegenleil, der Kontonsrot hot dessen Umfong leicht reduziert und im kontonolen Richt-
plon festgeholten, doss oufgrund der vielföltigen Funktionen ouf vergleichsweise engem Roum ein
houshölterischer Umgong mit dem Boden unobdingbor sei. Die neuen übergeordneten Vorgoben
mochen klor, doss zukünftig die Siedlungsentwicklung noch innen im Vordergrund stehen wird. Kon-
ton, Regionen und Gemeinden sind gemeinsom dofür verontwortlich, die Roumentwicklung konse-
quent ouf diese Zielsetzung ouszurichlen.

6 GesetzlicheGrundlogen

Die gesetzliche Grundloge zur Erhebung der Abgobe bildet Art. 5 Abs. I Roumplonungsgesetz
(RPG). Der Konton Zürich hot om 28. Okiober 20lg eine entsprechende kontonole Gesetzesgrund-
loge geschoffen (Mehrwertousgleichsgesetz / MAG). Der Konton erhebt eine Abgobe ouf Einzo-
nungen ($ 2 - t3 MAG). Eine kommunole Abgobe konn ouf Um- und Aufzonungen erfolgen (kom-
munoler Mehrwertousgleich S l9 - 24 MAG). Die Kompelenzzvr Regelung derselben wurde den
Gemeinden übertrogen. Die Gemeinden regeln den Ausgleich von Plonungsvorteilen, die durch
Auf- und Umzonungen entstehen, in ihrer Bou- und Zonenordnung.

7 Mehnrertousgleichsgesetz (MAG) und Mehnryertousgleichsverordnung (MAV)

Mit dem lnkrofttreten des Mehrwertousgleichsgesetzes (MAG) sowie der Mehrwertousgleichsverord-
nung (MAV) om l. Jonuor 2021 erholten die Gemeinden im Konton Zürich die Möglichkeit. einen
kommunolen Mehrwertousgleich einzuführen. Für Grundstücke. deren Wert durch eine Umzonung
oder einer Aufzonung steigt (Plonungsvorteil), konn eine Mehrwertobgobe erhoben werden. Domit
der kommunole Mehrwertousgleich vollzogen werden konn. muss die Gemeinde Wongen-Brüttisel-
len die entsprechende Rechtsgrundloge schoffen. Diese sind in der kommunolen Bou- und Zonen-
ordnung (BZO) festzuholien. Bis zur lnkroftsetzung dürfen ob dem l. Jonuor 2021 keine Mehrwertob-
goben erhoben und ouch keine stödteboulichen Vertröge mehr obgeschlossen werden.

8 Mehnrerlousgleich

Plonungsvorteile für die Grundeigenlümer entstehen einzig oufgrund von sioollichem Hondeln,
zB. bei Auf- und Umzonungen. Roumplonerische Mossnohmen im Bereich der Nutzungs- oder Son-
dernutzungsplonung können zu Mehrwerten beiden betroffenen Grundstücken führen. Solche Plo-
nungsmossnohmen ziehen in der Regel Koslen für Erschliessung und ondere öffentliche lnfrostruktu-
ren noch sich. die von der öffentlichen Hond bezohlt werden. Mit dem Mehrwertousgleich wird be-
obsichtigt. einen Teil des entstondenen Mehrwerts für diese Ausgoben zu venrrenden.

Der kommunole Mehrwertousgleich beschrönkt sich ouf Aufzonungen sowie ouf Umzonungen in
der Gemeinde, ohne die Zone für öffentliche Bouten und Anlogen. Der Ausgleichssolz dorf höchs-
tens 40 % betrogen. Gemöss $ 19 Abs. 2 MAG legen die Gemeinden zudem eine Freiflöche zwi-
schen l'200 m2 bis 2'000 mzfest, die vom Mehrwertousgleich befreit ist. Ebenfolls ist ein Freibetrog
von CHF 100'000 zu berücksichtigen. Die Befreiung vom Mehrwertousgleich für Grundstücke unter-
holb der minimolen Grundstücksflöche gilt ollerdings nur, wenn der Mehrwert geringer ist ols
CHF 250'000. lst der Mehrwert grösser ols CHF 250'000, so müssen ouch Grundstücke, die kleiner ols
die minimole Grundstücksgrösse sind, einen Mehrwertousgleich entrichten.

Neben der Erhebung eines Mehrwertousgleichs mit dem ordentlichen Ausgleichssolz besteht ge-
möss MAG weiterhin die Möglichkeit, doss die Gemeinden den Mehrwertousgleich im Rohmen von
stödteboulichen Vertrögen regeln. etwo beiSondernutzungsplonungen. Der Ausgleich beistödte-
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boulichen Vertrögen konn vom ordentlichen Mehrwertousgleich obweichen. lm Rohmen des siöd-
teboulichen Vertrogs konn vereinbort werden, doss der Ausgleichsbetrog für ein Projekt der öffentli-
chen Hond eingesetzt wird.

I Abgobesolz

Bei Auf- und Umzonungen profitiert der Londbesitzer. ohne doss er etwos dofür geleistet hot. Für die
Allgemeinheit entstehen jedoch Kosten. do eine dichiere Nutzung mehr Einwohner zur Folge hot
und doher die lnfrostruktur der Gemeinde (2.8. Strossen, Schulhöuser, Gesundheils- und Altersein-
richtungen) ouch mehr beonsprucht wird. Mit dem Mehrwertousgleich sollsich der Londbesitzer on
den lnfrostrukturleistungen beteiligen. Domit steht mehr Geld für Plonungsvorhoben zur Verfügung,
welche der Gesomtbevölkerung dienen und nicht nur einzelnen Personen. Wongen-Brüttisellen wird
wochsen. Für eine quolitötsvolle lnnenentwicklung broucht es die nötigen finonziellen Miltel, um
ouch in Zukunft ein ottroktiver Stondort zu sein.

Die Gemeinden müssen über die Höhe des Abgobesotzes entscheiden und diesen in ihrer Bou- und
Zonenordnung festlegen. Der Abgobesotz dorf zwischen O % und 4O % belrogen. Die lnnenentwick-
lung wird in beiden Ortsteilen stottfinden und desholb profitieren beide Ortsteile gleichermossen.
Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und den im Leitbild veronkerten Plonungen ist es sinnvoll,
einen hohen Abgobesotz zu wöhlen. Durch die generierten Einnohmen können Aufgoben umge-
setzt werden. für welche onsonsten der Steuezohler oufkommen müsste. Diesbezüglich konn - un-
ter Einholtung der vorgeschriebenen Miltelverwendung - ouch der Steuerhousholt entlostet wer-
den. Es ist jedoch zu erwöhnen, doss der ermittelte Abgobewert von den Grundsteuern obgezogen
werden dorf und somit den Grundstückgewinnsteuerertrog der Gemeinde reduziert. Der Gemein-
derot hot sich oufgrund der onstehenden und onspruchsvollen Plonungsoufgoben, welche der
quolitötsvollen lnnenentwicklung dienen, sowie verschiedener hypothetischer Berechnungsbei-
spiele zur Ermittlung der Grundstückgewinnsteuerousfölle entschieden. einen Abgobesolzvon 407"
vozuschlogen und in die öffentliche Aufloge zu verobschieden. Einwendungen sind wöhrend der
öffentlichen Aufloge (8. Oktober 2O2O bis 7. Dezember 2020) gegen den Abgobesotz keine einge-
gongen.

l0 Fesllegung der Freiflöche

Die Gemeinden legen eine Freiflöche zwischen l'200 m2 bis 2'000 mz fest. Grundstücke, die kleiner
sind ols die festgelegte Freiflöche, sind vom Mehrwertousgleich ousgenommen ($19 Abs.2 MAG).
es sei denn. der Mehrwert des Grundstücks betrögt mehr ols CHF 250'000. Dies bedeutet, doss für
diese Grundstücke somit unobhöngig von der Grundstücksgrösse eine Mehrwertobgobe geleistet
werden muss ($ l9 Abs.4 MAG). Aufgrund der getötigten Berechnungen werden ouch bei kleinen
Grundstücken CHF 250'000 schnell überschritten sein. Diese Totsoche ist den oktuellen und stetig
steigenden Londpreisen zu verdonken. Desholb ist es sinnvoll, eine tiefe Freiflöche zu wöhlen. Der
Gemeinderot hot sich doher entschieden, eine Freiflöche von I '200 m2 vozuschlogen und in die
öffentliche Aufloge zu verobschieden. Einwendungen sind wöhrend der öffentlichen Aufloge
(8. Oktober 2020 bis 7. Dezember 20201gegen die Festlegung der Freiflöche keine eingegongen.

ll Ergönzung Bou- und Zonenordnung

Folgende Beslimmungen werden neu in die Bou- und Zonenordnung oufgenommen:

5 Kommu noler Mehrwerlousgleich

Art.50
Erhebung einer Mehw ertobgobe
t Auf Plonungsvorteile, die durch Auf- oder Umzonungen entsfehen, wird eine Mehrwertob-
gobe im Sinne von $ 19 des Mehrwertousgleichsgesetzes (MAG) erhoben.

z Die Freiflöche gemöss I l9 Abs.2 MAG betrö9t 1200 mz.

s Die Mehrwerlobgobe betrögt 40 % des um CHF 100'000 gekürzten Mehrwerts.

Art.5l
Ertröge
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Die Ertröge ous den Mehrwertobgoben f/iessen in den kommunolen Mehrwerfousgleichsfonds
und werden noch Mossgobe des Fondsreg/ements verwendet.

12 Schlussworl des Gemeinderots

Siedlungsentwicklung noch innen ist onspruchsvoll und oufwöndig. Die bewusst gestolteie lnnen-
entwicklung bietet die Chonce zur Schoffung von ortsboulicher Quolitöt. Die Ertröge des kommu-
nolen Mehrwertousgleichs sind in einen Fonds zu legen, der nur für kommunole Plonungsmossnoh-
men verwendet werden dorf.

Der Gemeinderot erochtet eine Festlegung der Mehrwertobgobe ouf 40 % des um CHF 100'000 ge-
küzten Mehrwerts mit einer Freiflöche von l'200 m2 oufgrund der bevorstehenden lnnenverdichtun-
gen ols sinnvoll. Der Gemeinderot steht doher mit voller Übezeugung hinter der Vorloge ,,Teilrevi-
sion Bou- und Zonenordnung, kommunoler Mehrwertousgleich" und empfiehlt den Stimmberechtig-
ten. dieser zuzustimmen.

l3 Diskussion

Emil Rebsomen, Vertreter der FDP, ergreift dos Wort. Die Portei hot den Anlrog des Gemeinderots
intensiv diskutiert. Sie erochtet die Abschöpfung des Mehrwertousgleichs ols eine Aufwerlung für
die Gemeinde. Dem Besitzer bleibt beim vorgesehenen Soiz noch immer 60 %. Der Antrog des Ge-
meinderots wird in der vorliegenden Form unterstützt.

Gemeindeprösidentin Morlis Dürst ergönzt, doss es sich um 60 % des Mehrwerts hondelt, die dem
Besitzer bleiben.

Urs Achermonn möchte wissen, ob bei Umzonungen sowieso 20% on den Konton bezohlt werden
müssen.

Morco Gommo erklört, doss dies nur bei Einzonungen der Foll ist und nicht bei Umzonungen. Dor-
über konn heute nicht obgestimmt werden, do dies die kontonole Gesetzgebung regelt.

Ren6 Widmer meldet sich von Seiten der SVP zu Wort. Auch die SVP hot dos Geschöft deloilliert be-
sprochen und ist der Meinung, doss der Vorloge zugestimmt werden soll. insbesondere ouch in An-
betrocht der Finonzloge der Gemeinde.

Georges Ulrich möchte wissen, ob es Referenzwerte gibt, wieviele Eigentümer vom Mehrwertous-
gleich betroffen sind.

Clous Wieslierlöulert: Beiden Berechungsbeispielen wurden Grossoreole gewöhlt, welche weiter-
entwickelt werden sollen. Dobei wurde der Mosterplon 2016 ols Grundloge der Aufzonierung ver-
wendet. Bei einem Gebiet von l7'000 m2 sind es co. l4 Mio zugunsten der Gemeindekosse bzw.
des Fonds. Dies höngt dovon ob, wos die Gemeindeversommlung ols Aufzonung zukünftig olles zu-
lossen wird.

Dos Wort wird nicht weiter gewünscht.

14 Schlussobslimmung

Die Gemeindeversommlung fosst grossmehrheitlich und ohne Gegenstimme folgenden

BESCHTUSS

Der Teilrevision der Bou- und Zonenordnung ,,kommunoler Mehrwertousgleich" wird zugestimmt
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3. Erloss Fondsreglemenl zum kommunolen Mehrwertousgleich

I ErlöulerungendesRessortvorslehers

Morco Gommo, Ressortvorsteher Hochbou und Plonung, erlöutert die Vorloge onhond einer Prö-
sentotion im Detoilund stützt sich dobeiouf den beleuchtenden Bericht der Einlodungsbroschüre
zur Gemeindeversommlung.

2 Antrog des Gemeinderots

Dem Fondsreglement zum kommunolen Mehrwertousgleich wird zugestimmt

3 Anlrog derRechnungsprüfungskommission

Mehrwerte. welche gemöss revidierter BZO obgeschöpft werden, sind gemöss kontonolem Mehr-
wertousgleichsgesetz einem kommunolen Mehrwertousgleichsfonds zuzuführen. Dozu hot der Ge-
meinderot ein Fondsreglement erlossen, welches die Mittelverwendung für kommunole Roumplo-
nungsmossnohmen regelt.

Der Gemeinderot erochtet des Fondsreglement ols ousgewogen und empfiehli desholb den
Stimmberechtigten, der Vorloge zuzustimmen.

Die Rechnungsprüfungskommission Wongen-Brütlisellen hot dos Geschöft geprüft. Die Einzelheiten
der Fondsverwoltung sind gemöss kontonolen Bestimmungen in einem kommunolen Fondsregle-
menf zu regeln. Der Konton hot ein Musterreglement zur Verfügung gestellt, on welchem sich dos
Fondsreglement der Gemeinde Wongen-Brüttisellen orientiert.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversommlung doher, die Vorloge onzu-
nehmen.

4 Dos Wesentliche in Kürze

Mit der Einführung eines kommunolen Mehrwertousgleichs ist die Gemeinde verpflichtet, ein
Fondsreglement zu erstellen.

Die Ertröge ous der kommunolen Mehrwertobgobe fliessen in den kommunolen Mehrwertous-
gleichsfond.

Dos Fondsreglement zum kommunolen Mehrwertousgleich regelt die Verwoltung und Verwen-
dung der Fondsmittel sowie dos Verfohren für die Ausrichtung von Beitrögen.

- Die Miiteldes kommunolen Mehrwertousgleichsfonds werden für kommunole Mossnohmen der
Roumplonung verwendet.

- Die Gemeinde konn einmolige Beitröge on Erstinvestitionen und Erneuerungen von Einrichtun-
gen und Anlogen sprechen. Die Gesuchsonforderungen sind im Fondsreglement zum kommu-
nolen Mehrwertousgleich festgeholten.

5 Ausgongsloge

Plonungsmossnohmen wie Um- und Aufzonungen können für Grundeigentümerinnen und -eigentü-
mer erhebliche Mehrwerle bewirken. Unter Mehrwert wird die Differenz zwischen dem Wert eines
Grundstücks vor und noch der Plonungsmossnohme verstonden. Die so bewirkten Mehrwerte ent
stehen oufgrund der Plonungsmossnohmen der öffentlichen Hond. Gleichzeitig ziehen die Plo-
nungsmossnohmen in der Regel Kosten für Erschliessung und ondere öffentliche lnfrostrukturen
noch sich, die von der öffentlichen Hond finonziert werden.

Mit dem Mehrwertousgleich wird ein Teil des durch Um- oder Aufzonung entstondenen Mehrwerts
ousgeglichen. Die Grundeigentümerinnen und -eigenlümer beteiligen sich so on den Kosten, die
ols Folge der Plonungsmossnohmen für die öffentliche Hond onfollen. Für die Verwendung der Er-

tröge des Mehrwertousgleichs muss ein zweckgebundener Fonds eingerichiet werden.
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6 KommunolerMehrwertousgleichsfonds

Die Ertröge ous der kommunolen Mehrwertobgobe fliessen in den kommunolen Mehrwertous-
gleichsfonds. Dos Fondsreglement regelt die Verwoltung und Verwendung der Fondsmittel sowie
dos Verfohren für die Ausrichtung von Beitrögen.

6.1 Verwendungszweck

Die Mittel des kommunolen Mehrweriousgleichsfonds werden für kommunole Mossnohmen der
Roumplonung verwendet. Mögliche Verwendungszwecke sind zum Beispiel Mossnohmen für die
Gesloltung des öffentlichen Roums (Erstellung, Gestoltung und Ausstottung von Freiröumen) sowie
für die Verbesserung der Zugönglichkeit zu den ÖV-Holtestellen und zu öffentlichen Einrichtungen
mit Rod- und Fusswegen. Mii den kommunolen Fondsmitteln können ouch soziole lnfrostrukturen
(2.8. Quortiertreffpunkte oder ousserschulische Einrichtungen) finonziert werden, die nicht der Erfül-
lung öffentlicher Aufgoben dienen. Die Mittel ous dem kommunolen Fonds können ebenfolls für die
Verbesserung des Lokolklimos und der Bou- und Plonungskultur sowie für Überdeckungen von Ver-
kehrsinfrostrukturen verwendet werden.

6.2 Beitröge und Beilrogsberechtigte

Die Gemeinde richiet einmolige Beitröge on Erstinvestitionen und Erneuerungen von Einrichtun-
gen und Anlogen ous. Für den Betrieb und den Unterholt können keine Beilröge entrichtet wer-
den. Es kommen ouch keine Beitröge für Mossnohmen in Betrocht, die bereits ouf onderer
Rechtsgrundloge finonziert werden. Allföllige Beitröge können von Auflogen und Bedingungen
obhöngig gemocht werden. Die Gewöhrung von Beitrögen richtet sich noch den Finonzkompe-
tenzen der Gemeindeordnung. Der kommunole Mehrwertousgleichsfonds dorf sich nicht ver-
schulden. Ein Gesuch dorf nur bewilligt werden, wenn die Auszohlung für die beitrogsberechtigte
Mossnohme den Fondsbestond nicht überschreitet. Stehen für Mossnohmen nicht ousreichend
Mittel ous dem kommunolen Mehrwertousgleichsfonds zur Verfügung. sind die Gesuche obzu-
lehnen und es ist kein Beitrog zu gewöhren.

Beitrogsberechtigl sind notürliche Personen und juristische Personen des Privotrechts oder des öf-
fentlichen Rechts.

6.3 Beitrogsgesuche und Entscheide

Ein Beitrogsgesuch muss vor Beginn der Umsetzung des Projekts beider vom Gemeinderoi be-
zeichnelen Prüfstelle eingereicht werden. Die Gesuche müssen gewisse Anforderungen erfüllen,
domit diese ouch beurteilt werden können '4rn.7 Fondsreglement zum kommunolen Mehrwert-
ousgleich). Die durch den Gemeinderot bezeichnete Prüfstelle konn zusötzliche Angoben und
Unterlogen verlongen, die für die Behondlung des Gesuchs erforderlich sind.

Über Beitröge entscheidet der Gemeinderot unter dem Vorbeholt der Genehmigung durch dos
zustöndige Gemeindeorgon. Zustöndig für die Bewilligung von Fondsentnohmen ist dos Gemein-
deorgon. dos gemöss Gemeindeordnung neue Ausgoben in entsprechender Höhe zu bewilligen
hot. Dos zustöndige Gemeindeorgon konn den konkreten Mitteleinsotz prüfen und die Auszohlung
der Beitröge von einem effektiven und effizienten Mitteleinsotz obhöngig mochen.

6.4 Umsetzungspflicht und Berichterstotlung

lnnert zwei Johren seit der Bewilligung von Beitrögen muss mit der Umsetzung der unterstützten
Mossnohmen begonnen worden sein. Der Gemeinderot veröffentlicht einmol im Johr eine Liste

mii den zugesicherten und geleisteten Beitrögen. Anzugeben sind die Höhe der einzelnen Be-
tröge, Verwendungszwecke, Angoben zu Beitrogsempfönger bzw. -empföngerin sowie Dotum
des jeweiligen Beschlusses und des Fondsbestonds zum kommunolen Mehrwertousgleich.
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7 Schlussworl des Gemeinderots

Mit dem Erloss des Fondsreglements wird die Grundloge geschoffen, die Mittelous dem Fonds ob-
zuschöpfen und domit kommunole Plonungsmossnohmen zu finonzieren. Dorüber hinous lossen sich
ouch die Gestoltung von öffentlichem Roum für den Aufentholt der Bevölkerung im Freien oder
Mossnohmen zur Verbesserung des Wohnumfelds finonzieren.

Der Gemeinderot erochtet dos Fondsreglement ols ousgewogen und steht mit voller Übezeugung
hinter diesem Erloss. Der Gemeinderot empfiehlt den Stimmberechtigien, der Vorloge zuzustimmen.

I Diskussion

Georges Ulrich möchte wissen, wie die Finonzkompetenzen geregelt sind.

Geschöftsleiterin Heidi Duitweiler erklört, doss noch neuer Gemeindeordnung innerholb des Bud-
gets der Gemeinderot bei Betrögen unter CHF 500'000 und die Gemeindeversommlung ob
CHF 5OO'000 bis CHF 3'0OO'OO0 entscheiden konn. Über CHF 3'OO0'000 wöre ein Urnengeschöft nol-
wendig.

Urs Bernosconi interessiert, ob wonn der Fonds ongezopft werden konn

Clous Wiesliontwortet, doss es in ein bis zwei Johren soweit sein konn, je noch Zustimmung zu ge-
plonten Aufzonungen.

FrediStoub frogt, wie nomhofte Betröge ongelegt werden, mit Negotivzinsen oder in Bitcoins

Clous Wiesliführt ous, doss der Fonds in der Bilonz geführt werden muss.

Dos Wort wird nicht weiter gewünscht.

9 Schlussobslimmung

Die Gemeindeversommlung fosst grossmehrheitlich, ohne Gegenstimme folgenden

BESCHTUSS

Dem Fondsreglement zum kommunolen Mehrwertousgleich wird zugestimmt.
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Geschött Nr. 4 / Anfrogen noch $ l7 des Gemeindegeselzes

Es sind keine Anfrogen eingegongen.

Abschluss der Versommlung

Morlis Dürst erkundigt sich noch ollfölligen Einwendungen gegen die Durchführung der Versomm-
lung und der Abstimmungen. Es gibt keine entsprechenden Antröge.

Die Gemeindeprösidentin schliesst die Versommlung um 20:50 Uhr mit dem Hinweis, doss dos Ergeb-
nis im Kurier vom 30. September 2021 publiziert und dos Protokoll ob 5. Oktober 2021. innert zehn To-
gen, von den Stimmenzöhlerinnen unterschrieben werden sollte. Anschliessend konn dos Protokoll
ouf der Homepoge eingesehen werden.

Morlis Dürst weist om Schluss der Versommlung ouf die nöchste Gemeindeversommlung hin. Diese
findet om 14. Dezember 2021 stott.

Für die Richtigkeit

Geschöftsleiterin

f+?Ltft^)dt-

ftJ

HeidiDuttweiler

Geprüft und für richtig befunden

Gemeindeprösidentin

Morlis Dürst

Die Stimmenzöhlenden

\.elq-
2.

Tiziono Meier le Stoub
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